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1. Öffentliche Bekanntmachung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein     
 hier: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 und Bestätigungsvermerk  
              der Gemeindeprüfungsanstalt NRW    
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2009 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 29.09.2010 den 
Jahresabschluss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 31.12.2009 nebst 
Lagebericht festgestellt. 
 
Darüber hinaus wurde in der gleichen Sitzung vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
bezüglich der Gewinnverwendung beschlossen, dass  
 
a) ein Betrag in Höhe von 981.732,00 € im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt         
Emmerich am Rhein abzuführen ist und 

 
 
Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein, Rathaus, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 

b) ein Betrag in Höhe von 23.872,07€ der Gewinnrücklage entnommen wird. 

Rhein. Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Johannes Diks. Erscheinungsweise nach Bedarf. Kostenloser 
Bezug durch Abholung im Rathaus. Im Internet abzurufen unter www.emmerich.de (Stadtverwaltung/ Amtsblätter). 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 23 – Jahrgang 2010 – vom 11. November 2010 
 
 

 
 

- 2 - 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 
31.12.2009 liegen im Betriebsgebäude der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein, Blackweg 
40, Zimmer 13, in 46446 Emmerich am Rhein während der Öffnungszeiten (Mo. – Mi. und Fr. 
8:30 – 12:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. 
 
 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG, 
Bielefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 23. Juli 2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein - eigenbetriebsähnliche Einrichtung-, für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung  von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (sowie den Regelungen  in 
der Betriebssatzung) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs.  Der Lagebericht steht in Einklang mit 
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dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs 
und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht –  
Dr. Schillen oHG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JPA DVO) ist aus Sicht der GPA NRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, den 5.10.2010 
 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Abschlussprüfung – Beratung - Revision  
gez. Im Auftrag 
Helga Giesen 
 
46446 Emmerich am Rhein, im Oktober 2010 
 
 
 
Gruyters 
Betriebsleiter    
 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf –Flurbereinigungsbehörde–,  

Croonsallee 36 - 40, 41061 Mönchengladbach      
Vereinfachte Flurbereinigung Deich Praest Teilgebiet A,  Az.: 16 02 4.1 
Hier:   Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplanes gemäß § 61  
           Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

  
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 
 
Vereinfachte Flurbereinigung  
Deich Praest Teilgebiet A 
Az.: 16 02 4.1 

Mönchengladbach, 10.11.2010 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0221 / 475-9792 

 
Ausführungsanordnung 

 
In der vereinfachten Flurbereinigung Deich Praest Teilgebiet A wird hiermit gem.  § 61 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Praest -
Teilgebiet A- mit den folgenden Wirkungen angeordnet: 
1. Mit dem 01.01.2011 tritt der im Flurbereinigungsplan Deich Praest Teilgebiet A 

vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; das heißt, die im 
Flurbereinigungsplan Deich Praest Teilgebiet A enthaltene Neuordnung des Eigentums 
und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft 
(§ 61 Satz 2 FlurbG). 
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2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen 
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung und Nutzung der im Flurbereinigungsplan 
Deich Praest Teilgebiet A ausgewiesenen neuen Grundstücke erfolgte durch 
Einzelvereinbarungen im Flurbereinigungsverfahren. Weitere Regelungen sind nicht 
erforderlich. 

4. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 
FlurbG mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen beantragt werden: 
a) Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden 

Ausgleichszahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von 
Land durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden Vertragspartnern gestellt werden, der 
Antrag zu c) nur vom Pächter. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Deich 
Praest Teilgebiet A die Veränderungssperren der §§  34 und 85 Nr. 5 FlurbG enden. 
 

Gründe 
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG 
ordnet die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an, wenn 
dieser unanfechtbar geworden ist. 
Der Flurbereinigungsplan Deich Praest Teilgebiet A ist unanfechtbar geworden. 
Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der 
zügigen Abwicklung des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der 
Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben 
bereits Besitz und  Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang 
keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke. 
Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen 
Rechtszustand herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher. 
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse 
und im Interesse der Beteiligten. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Praest Teilgebiet A 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim: 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 9. Senat 
Flurbereinigungsgericht, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
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Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung (§ 115 Abs. 1 FlurbG). 
 
Hinweis: 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird angeregt, sich vor der Erhebung einer Klage zunächst 
mit dem/der zuständigen Ansprechpartner/in bei der Bezirksregierung Düsseldorf in 
Verbindung zu setzen, da in vielen Fällen etwaige Unstimmigkeiten (z.B. durch kurzfristige 
Änderung des Sachverhaltes, Zahlendreher, Schreibfehler etc.) bereits im Vorfeld einer Klage 
rechtssicher behoben werden können. Beachten Sie bitte, dass sich die Klagefrist durch einen 
solchen außergerichtlichen Einigungsversuch nicht verlängert. 
 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung

 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige 
Vollziehung dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen 
ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 

Gründe 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn 
sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. 
Die Voraussetzungen hierfür sind in dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Deich 
Praest Teilgebiet A gegeben. 
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Praest Teilgebiet A überwiegt deutlich das 
Interesse einzelner Klageführer an der aufschiebenden Wirkung der eingelegten 
Rechtsbehelfe.  
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten ineinander greifenden 
Eigentumsveränderungen müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, 
wenn Klagen einzelner Teilnehmer aufschiebende Wirkung hätten. 
Im übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 63 Abs. 2 und 79 Abs. 2 FlurbG  
die rechtlichen Belange der Klageführer hinreichend gewahrt.  
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster. 
 
 

  Im Auftrag                          
      (LS)  gez. Huber 
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